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RS OGH 1985/12/12 7Ob642/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1985

Norm

ABGB §1002

ABGB §1029 B1

Rechtssatz

Eine schlüssige Bevollmächtigung kann insbesondere im Dulden liegen. Sie ist anzunehmen, wenn ein bisher nicht

bevollmächtigter Angestellter oder Geschäftsvermittler vor den Augen des Geschäftsherrn Vertretungsakte setzt, der

Geschäftsherr nicht widerspricht und das Verhalten des Vertreters duldet.

Entscheidungstexte

7 Ob 642/85

Entscheidungstext OGH 12.12.1985 7 Ob 642/85

Veröff: JBl 1986,448 = SZ 58/208
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